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cvachdem die Clev Marckiſche LandStande angezeiget daß ver
 ſchiedene Receptores der WerbeGelder in dieſem Jahr die Gelder nichtW

Als wird der Morſiſchen Cammer-Deputation ſowohl als auch ſamtlichen Konigl.
zeitig eingeſandt;

Richtern Magiſtræten und Jorisdictions-Richtern in Cleve und Marck ſo weit die
Werbungs-Freyheit gehet hiemit anbefohlen denen unter ihnen ſtehenden StadtsRenth

Meiſtern und Receptoren zu bedeuten tunfftighin mit dem 1. Octobr. jeden Jahrs die
angeſchriebene vollige sSsumme der Werbe-Gelder wiewohl nach Abzug der pro Cent Gel—
der und richtig befundenen Abgangen an den General-Rendanten Reimann, nebſt der
Rechnung zu beſorgen widrigenfalls zu gewartigen daß der Contravenient, ohne fer—
nere Commination, in eine Stiaffe von 5. Rthlr. nicht alleine verfallen ſeyn ſondern auch
der Ruckſtand er ſeye groß oder klein nebſt erwehnter Straffe ſofort durch militairiſche
Execution beygetrieben werden ſolle;

Da anch einige Unter-Keceptores in ihren Rechnungen Reſtanten oder Abgange
eingebracht ohne daß ſolche von denen Standen oder deren Depurtirten in Gefolge der
Verordnung vom 2. Decembris 1749. examiniret und auf den General-Rendanten
aſigniret worden daraus aber bey Abnahme der General-Werbe. Gelder. Rechnung
viele Weitlaufftigkeiten entſtehen; So ſollen kunfftighin dergleichen Reſtanten oder Ab—
gange aus denen Rechnungen gelaſſen bey Emſendung jeder Rechnung aber von denen Renth

Meiſtern oder Receptoren auf einen beſondern Bogen geſetzet und reſpective von denen
Magiſtræten eder Richtern und deren Geerbten Deputirten ihrer Richtigkeit halber nach
denen feſt geſetzten Principiis atteſtiret und jedes Jahr wie obgedacht mit dem 1. Octobr.
an den General-Rendanten, nebſt der Rechuung franco eingeſandt damit ſolche von ihm
denen Standen oder deren Deputirten præſentiret darauf von denen Stäanden exami-
niret und anf den General -Rendamen, dem Befinden nach aſigniret mithin dadurch
dasjenige rectiliciret werden konne was dem General Rendanten bey Einſendung der
Rechnung zu wenig uberſandt oder dasjenige was bey der Examination nicht paſſiret

Hnoch vor Quittirnng der Rechnung nachgefordert werden kan.
Solte nun ein oder ander dabey ſaumig ſeyn hat er zugewartigen daß er mit

ſolchen Reſtanten oder Abgangen abgewieſen werde; Wornach ſamtliche Unter. Rendan-
ten in inſtruiren ſind. Signatum Cleve in der Krieges, und Domainen- Cammer den
zi. Decembr. 1750.

We C. M. v. Beſſel. Muntz. Schmitz. J. C Wollmſtadt. Durham. Colberg. A. O. v. Raesfeld
B. Rappard. Gazali. Michaelis. Keſſel. L. P. v. Hagen. Schwedler.

Circulare.
An die Morſiſche Deputation, wie auch

ſamtliche Beamte Magiſtræte und
Juriedictions. Richtere in Hertzog

thum Cleve und der Grafſchafft Plesmann.Marck.
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